Aufbewahrungsfristen für Vereine in Österreich

In Österreich müssen Vereine ihre Unterlagen grundsätzlich 7 Jahre lang aufbewahren. Die Frist beginnt jeweils mit dem Schluss des Kalenderjahres, auf das sich das Dokument oder der Geschäftsfall bezieht. Bei bestimmten Dokumenten gelten abweichende Fristen, insbesondere wenn ein Verein steuerpflichtig ist.


Die wichtigsten Aufbewahrungsfristen im Überblick:

· 7 Jahre: Die steuerliche Regelaufbewahrungsfrist. Betrifft Buchhaltungsunterlagen, Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen, Belege, Quittungen und Kontoauszüge.

· 10 Jahre: Für Unterlagen, die für die Körperschaftsteuer relevant sind sowie bei spendenbegünstigten Vereinen für Spenden- und Zuwendungsbelege.]

· 22 Jahre: Für Unterlagen im Zusammenhang mit Immobilien und Grundstücken. 

· Dauerhaft (bzw. bis zur Auflösung): Die Vereinssatzung, der Registrierungsbescheid und das Gründungsprotokoll.


Ausnahme bei laufenden Verfahren:
Sind die Unterlagen für ein anhängiges Abgaben- oder Gerichtsverfahren von Bedeutung, müssen sie über die Regelfrist hinaus so lange aufbewahrt werden, bis das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 

Tipp zur Archivierung:
Die Dokumente können problemlos elektronisch aufbewahrt werden (z. B. durch Scannen), sofern sichergestellt ist, dass die Daten bis zum Ablauf der Frist jederzeit lesbar, unveränderbar und maschinell auswertbar sind.
Ich kann dir gerne weitere Details heraussuchen. Sag mir einfach:

